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Parlament 

1010 Wie n 
---------------

Auf die Anfrage Nr.1595~ welche die Abgeordneten 

Suppan und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 5.2.1974# 

betreffend unerledigte Förderungsanträge an den Wasserwirtschafts­

fonds an mich gerichtet habens bechre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): 

Am 31. Dezember 137:3 w'aren 849 al,J~ Gr1.T~d der Be­

stimmungen des Wasscrbaute:'1förderullgsgesetzes h:'im BurC:~0sministe­

rium für Bauten und T:-;chnik eingereichte Anträge auf Gewährung von 

Mitteln des Wasserwirtschaftsfond:: leoen nicht geLc·hm5gt. Hievon be­

treffen 48 Anträge eine Erhöhung zug€sidJerte:" F ;.]~r1smittc:1 bei be­

reits genehmigten Förderungsfällen zwecks Abdeckm1g eines Kosten­

rnehraufwandes zufolge Änderung des' ljal1ürrL~anges, \.tl1vorb.ergesehener 

Erschwernisse sowie Preiserhöhungen. 

Zu 2): 

Von den am 31. Dezember 1973 noch nicht genehmigten 

Förderungsanträgen entfallen 

279 auf öffentliche Wasserversorgungsanlagen gemäß § 10 Abs.lund 

6 des Wasserbautenförderungsgesetzes in der Fassung der Bundesge-

setze vom 10. Juli 1969~ BGBl. Nr. 299 und vom 3. Jüli 1973, BGBl. Nr. 368; 

7 auf Einzelwasserversorgungen von Bauernhöfen und Einzelsiedlungen 

land- und forstwirtschaftlicher Dienstnehmer in Streulage gemäß § 10 

Abs.3 des Wasserbautenförderungsgesetzes in der Fassung des Bundes­

gesetzes vom 10.Juli 1969, BGBl.Nr.299; 

540 o.uf Öffentliche .. ~ ... bwasserbeseitigungsanlagen ge:rnäß § 10 Abs,l u. 7 
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des 'Wasserbautenförderungsgesetzes in der Fassung der Bundesge­

setze vom IO.Juli 1969, BGB1.Nr.299, und vom 3.Juli 1973, BGBl. 

Nr.368 und 

23 auf Anlagen zur Reinigung (Verbesserung" Verminderung) der Ab­

wässer bestehender Betriebe gemäß § 10 Abs.4 und 7 des Wasser­

bautenförderungsgesetzes in der vorgenannten Fassung. 

Zu 3): 

Die FörderUl1gswerber der am 31.Dezember 1973 beim 

Bundesministeriumfür Bauten und Technik anhängig gewesenen noch nicht 

genehmigten Förderungsanträge waren in 

154 Fällen Stadtgemeinden 

224 Fällen Marktgemeinden, 

361 Fällen sonstige Gemeinden, 

2 Fällen Verwaltungsgemeinschaften von Gemeinden. 

31 Fällen \Vasservcrb&"1dc ( §§ 87 ff. des \Vasserrechtsgesetzes 1959), 

37 Fällen Wassergenossenschaften ( §§. 73 ff. des Wasserrechtsge 

setzes 1959L 

10 Fällen sonstige V/asserversorgungsunternehmen im Sinne des § 10 

Abs.2 des Wasserbautenförderungsgesetzes in der Fö.ssung des 

Bundesgesetzes vom 10.Juli 1969; BGB1.Nr.299, 

23 Fällen 'Wasserberechtigte im Sinne des § 10 Abs.4 des Wasser­

bautenförderungsgesetzes in der vorgenannten Fassung und in 

7 Fällen Personen im Sinne des § 10 Abs.3 des Wasserbautenförde­

rungsgesetzes in der vorgenannten Fassung.' 

Zu 4): 

Die per 31. Dezember 1973 noch nicht genehmigten Förderungsanträge 

betreff en in 

99 Fällen Anlagen im Burgenland, 
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